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Stellungnahme in Glaubensfragen: Eine Aufgabe der Nationalsynode

Was ist eine Glaubensfrage?

Ist die «Ehe für alle» eine Glaubensfrage? Kann die Christkatho-
lische Kirche der Schweiz eigenständig beschliessen, gleichge-
schlechtliche Paare zu trauen, oder braucht es dazu einen Be-
schluss der Internationalen Bischofskonferenz? Oder allgemein 
gesprochen: Wie gehen wir mit Fragen des Glaubens um?

In seiner Enzyklika Mortalium ani-
mos von 1928 nimmt Papst Pius XI. 
Stellung zur ökumenischen Bewe-
gung: Einheit der Kirche könne es 
nur geben, wenn es Einheit des Glau-
bens, der Lehre und der Leitung gibt. 
Dabei sei es «absolut unstattha�, 
den… Unterschied zwischen den so 
genannten ‘grundlegenden’ und 
‘nichtgrundlegenden’ Glaubenswahr-
heiten zu machen»; vielmehr müssten 
die anderen Christinnen und Chris-
ten, die bisher nicht der römisch-ka-
tholischen Kirche angehören, «sich 
der Lehre und der Leitung des Stell-
vertreters Christi unterwerfen und 
ihm gehorchen.» Der ganzen Lehre – 
billiger sei Einheit der Kirche nicht zu 
haben.

Einheit im Wesentlichen

Die altkatholischen Kirchen haben 
dies bereits damals anders gesehen: 
1931 hielten sie im «Bonner Überein-
kommen» mit den Anglikanern fest, 
die Vereinbarung kirchlicher Ge-
meinscha� verlange «von keiner Kir-
chengemeinscha� die Übernahme al-
ler Lehrmeinungen, sakramentalen 
Frömmigkeit oder liturgischen Pra-
xis, die der anderen eigentümlich ist, 
sondern schliesst in sich, dass jede 
glaubt, die andere halte alles Wesent-
liche des christlichen Glaubens fest.»

Nicht jede Lehrmeinung gehört zum 
Wesentlichen des christlichen Glau-
bens. Nicht jede Glaubensfrage ist so 
zentral, dass eine Meinungsverschie-
denheit gleich die kirchliche Gemein-
scha� in Frage stellt. Ob es ein Fege-
feuer gibt, wie wir in der Kirche Maria 
verstehen, welche Symbolhandlungen 
wir zu den Sakramenten zählen: Das 
alles sind Fragen des Glaubens, aber 
sie gehören nicht zum Wesentlichen 
des Glaubens. Verschiedene Kirchen 
und konfessionelle Traditionen kön-
nen hier unterschiedlicher Meinung 
sein, sind hier tatsächlich unterschied-
licher Meinung – und doch ist kirchli-
che Gemeinscha� trotz dieser Unter-
schiede möglich.
Dass nicht jede Glaubensfrage gleich 
zentral ist, hat sich 1964 auch in der 
römisch-katholischen Kirche durch-
gesetzt: Das Zweite Vatikanische Kon-
zil sprach von einer «Hierarchie der 
Wahrheiten», die man im ökumeni-
schen Dialog beachten solle. Andere 
Kirchen – auch die altkatholischen – 
haben diese Entwicklung sehr be-
grüsst. Nun war in der Ökumene end-
lich klar, dass man nicht in allen 
Detailfragen des Glaubens Einigkeit 
erzielen musste, sondern in den zent-
ralen Glaubensfragen. Diese Aufgabe 
ist schwierig genug, weil man sich ja 
vielleicht gar nicht einig ist, welche 
Glaubensfragen die zentralen sind – 

aber es entlastet den Dialog doch un-
gemein.

Das Verfahren für Glaubens-
fragen

Was in der Ökumene gilt, das gilt auch 
in der Utrechter Union: Unterschiede 
zwischen den einzelnen altkatholi-
schen Kirchen sind erlaubt, auch Un-
terschiede in Fragen des Glaubens, so-
lange nicht das Wesentliche des 
Glaubens in Frage gestellt wird. Das ist 
leicht gesagt, erfordert aber grosse 
Sorgfalt in der Entscheidungs�ndung.
In der Verfassung der Christkatholi-
schen Kirche der Schweiz ist ein Ver-
fahren zur Stellungnahme in Glau-
bensfragen vorgesehen. 
Es funktioniert so, dass die Glaubens-
frage der Nationalsynode in zwei Le-
sungen vorgelegt wird. Unter Namen-
saufruf geben alle Mitglieder der 
Nationalsynode ihre Stellungnahme 
ab. Nicht nur Ja und Nein sind mög-
lich, die Synodalen können auch eine 
eigene Formulierung zu Protokoll ge-
ben. Nach der ersten Lesung wird das 
Ergebnis der Internationalen Bischofs-
konferenz mitgeteilt und sie wird zur 
Stellungnahme eingeladen. In der 
zweiten Lesung geben die Synodalen 
wiederum unter Namensaufruf ihre 
Stimme ab, diesmal im Wissen um die 
Meinung der IBK.
Eine Stellungnahme zu Glaubensfra-
gen hat an sich noch keine praktischen 
Konsequenzen. Die Synode entschei-
det selbst, was aus der Glaubensfrage 
folgen soll, und zwar im ordentlichen 
Verfahren, mit Antrag, Debatte und 
Abstimmung.
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 Ehe für Alle: Auslegungen zur Frage des Ehebegriffs

Und was sagt denn das Neue Testament?
Einführung: die Schrift, aber 
wie denn?

Eine erste Antwort auf die im Titel 
gestellte Frage muss, aus altkatholi-
scher (wie auch aus ökumenischer) 
Sicht heissen: Dass muss für jede Zeit 
und jeden Kontext neu entdeckt wer-
den. Das hat mit dem Verständnis der 
Bibel in altkatholischer �eologie zu 
tun. Dieses Verständnis ist auf der 
Grundlage altkirchlicher �eologie 
und im Gespräch mit anderen Kir-
chen entwickelt und von zentraler Be-
deutung bei der Beantwortung sämt-
licher Fragen, die anfangen mit ‘was 
sagt die Bibel zu…’ Die Bibel kommt 
erst zu ihrem Recht im Zusammen-
spiel mit verschiedenen sogenannten 

‘Bezeugungsinstanzen’ des Glaubens. 
Was das heisst, zeigt das folgende Zi-
tat, welches lange und komplex ist, 
aber sich auch lohnt, um zwei, oder 
dreimal zu lesen, es fasst nämlich ei-
nen recht dynamischen Umgang mit 
der Schri� zusammen:

Darunter sind die verschiedenen Arti-
kulationen des Glaubens zu verstehen, 
die zur Glaubenserkenntnis und Glau-
bensentscheidung beitragen. Diese 
sind die Heilige Schri�, die Tradition, 
der Glaubenssinn der Gläubigen, das 
kirchliche Lehramt und die �eolo-
gie…Sie alle haben ihren Fokus in der 
Heiligen Schri� als Zeugnis der O�en-
barung des dreieinigen Gottes und sei-
nes Heilswillens, sie wie in der Ge-

Ortskirche und Bischofskon-
ferenz

Braucht die Ortskirche – also wir, die 
Christkatholische Kirche der Schweiz 
– eine Erlaubnis der Internationalen 
Bischofskonferenz, um sich zu einer 
Glaubensfrage so oder anders zu äu-
ssern und daraus praktische Konse-
quenzen zu ziehen? Hier muss man 
di�erenzieren: Eine Erlaubnis der IBK 
ist nicht nötig, aber die IBK muss sich 
die Frage stellen, ob eine bestimmte 
Glaubensfrage das Wesentliche des 
Glaubens betri�. Und ob eine Orts-
kirche, die abweicht, damit den ge-
meinsamen Glaubensgrund verlässt, 
oder ob die Abweichung nur eine Va-
riante ist, die für das grosse Ganze 
nicht ins Gewicht fällt. Falls eine 
Ortskirche tatsächlich in einer Weise 
entscheidet, die in den Augen ihrer 
Schwesterkirchen das Wesentliche des 
Glaubens verletzt und den gemeinsa-
men Glaubensgrund verlässt, ist eine 
kirchliche Gemeinscha� nicht mehr 
möglich. Es ist Aufgabe der IBK, dies 
wenn möglich zu verhindern.
Und wie steht es nun unter diesen Ge-
sichtspunkten mit der Ehe für alle? 
Die Diskussion hierzu ist noch nicht 
abgeschlossen, weder in der Christka-
tholischen Kirche der Schweiz noch in 

der altkatholischen �eologie noch in 
der Internationalen Bischofskonfe-
renz. Deshalb kann die Antwort nur 
eine provisorische, von der Meinung 
des Autors gefärbte sein: Ist die Ehe 
für alle eine Frage des Glaubens? Ja, 
denn sie betri� das Ehesakrament, 
und das Verständnis der Sakramente 
ist eine Frage des Glaubens. Gehört 
die Frage der Ehe für alle zum We-
sentlichen des Glaubens? Nein, denn 
in der Sakramententheologie sind 
Taufe und Eucharistie im Zentrum, 
die anderen Sakramente spielen eine 
Nebenrolle. Muss ein Dissens in die-
ser Frage zu einer Kirchenspaltung 
führen? In Konsequenz der vorheri-
gen Frage sage ich nein – wobei aber 
genau hier die Meinungen auseinan-
dergehen.
Hat aber die Frage, auch wenn sie 
nicht zum Wesentlichen des Glaubens 
gehört, Gewicht? In unserer Zeit und 
unserer gesellscha�lichen Situation, 
wo wir mehr und mehr sensibilisiert 
sind für die Vielfalt der Lebensformen 
und für das Anliegen, Diskriminie-
rungen zu überwinden, auf jeden Fall. 
Sie hat genügend Gewicht, an einer 
ausserordentlichen Session der Natio-
nalsynode behandelt zu werden; sie 
verdient weiterhin Engagement und 
Sorgfalt. Adrian Suter

Zum Autor
Adrian Suter war 2003 bis 2019 As-
sistent und später Oberassistent an 
der �eologischen Fakultät in Bern. 
In seiner Doktorarbeit unter dem 
Titel «Vernetzung und Gewichtung 
christlicher Lehraussagen» (erschie-
nen 2011 im LIT-Verlag) hat er sich 
mit der Aussage des Zweiten Vatika-
nischen Konzils von der «Hierarchie 
der Wahrheiten» auseinanderge-
setzt und im Detail untersucht, wel-
che Rolle zentrale und weniger zent-
rale Glaubensaussagen für die 
Ökumene und die Einheit der Kir-
che spielen.

Einladung zum Gespräch 
Pfr. Adrian Suter lädt alle Interes-
sierten ein, sich über Videokonfe-
renz zu diesem �ema auszutau-
schen. Das Gespräch �ndet am 
Mittwoch, 24. Februar um 20.00 
Uhr über Zoom statt. Dieser Arti-
kel und der Link zum Zoom-Ge-
spräch ist auf christkatholisch.ch/
post/aktuell-thema/was-ist-eine-
glaubensfrage zu �nden.




